
e-Battery 
Garantieversicherung für Antriebsbatterien  
für Fahrzeuge der Volkswagen-Konzernmarken

Garantie und Lebensdauer
Die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit einer Lithium- 
Ionen-Batterie hängt von vielen Faktoren ab, wie z.B. vom 
Fahrverhalten, Leistung des Fahrzeugs - Auslegung der 
Lichtmaschine (Generator), Anzahl der elektrischen 
Zusatzverbraucher,HäufigkeitderVerwendung,vonKriech-
und Ruheströmen, der Wartung und der Umgebungs -
Temperaturen. Im Rahmen des Anwendungsbereiches der 
 e-Battery-Garantie und zu den dort aufgeführten Bedin-
gungenkannderKäufereineshybridenoderelektrischbe-
triebenenOccasions-FahrzeugesdesVolkswagen-Konzerns,
deshalb bei korrektem Gebrauch bis zum zehnten Jahr oder 
biszu160.000KilometernFahrleistung,eineGarantiedazu
kaufen.DasgibtIhnenSicherheitfürdieZukunftundzeigt,
wie wichtig uns die Mobilität von morgen ist.

Welche Fahrzeuge können versichert werden? 
VersicherbarsindallePersonenwagenderVolkswagen-
Konzernmarkenmiteinemhybridenoderelektrischen
Antriebssystembis3.5tzulässigemGesamtgewicht, 
welche in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein  
zugelassen sind. 

Die vorgenannten Fahrzeuge können versichert werden, 
 sofern zum Zeitpunkt der Registrierung 
• die Erstzulassung nicht länger als 10 Jahre 

 zurückliegt 
•	 die	Gesamtlaufleistung	nicht	mehr	als	160‘000	km	

beträgt 
• die Ladekapazität, gemäss Battery Health Quicktest 

ein Minimum von 75% aufweist 
(EsistdiePflichtdesKunden,denBatteryQuick-Testzum

 Zeitpunkt des Garantieabschluss im Schadendenfall vorzulegen).

Sind Sie interessiert? 
IhrMarkenpartnerwirdIhnengernedazuweitereAuskunftgeben.

Angabenunverbindlich.Druckfehlervorbehalten.MassgebendsinddiejeweiligengültigenallgemeinenVersicherungsbedingungen.

Welche Teile sind versichert? 
AlleArtenvonAntriebsbatterien(48-Volt,Hochvoltbatterie
etc.) bzw. Batteriemodule bei technischen Fehlfunktionen 
sowieallihrerinternenKomponenten.DerVerlustder
Ladekapazitätistversichert,soferndieKapazität,gemäss
BatteryHealthQuicktest,die50%derursprünglichvom
HerstellerangegebenenKapazitätunterschreitet.

Wie lange dauert der Garantieversicherungsschutz? 
Der Garantieversicherungsschutz dauert 12 Monate/ 
20’000 km oder 24 Monate/40‘000 km (es gilt jeweils  
dasfrüherErreichte).DieVersicherungsdauerwirdbeider
Registrierung des Fahrzeugs festgelegt; sie beginnt zum 
ZeitpunktderAbgabeundendetandeminderVersiche-
rungsbestätigung aufgeführten Enddatum, ohne dass es 
einerKündigungbedarf.

EinfrühererVersicherungsbeginnkannbeantragtwerden,
wenndiefürdieWerksgarantiefestgelegteGesamtlaufleis-
tung vor dem Ablauf der Werksgarantielaufzeit erreicht 
wird. 

Auf Wunsch kann der Garantieversicherungsschutz  
vorAblaufmiteinerneuenVersicherungsbestätigung 
um 12 oder 24 Monate verlängert werden, sofern die 
 Rahmen bedingungen erfüllt sind.

VerlierteinversichertesBauteilwährendderVersicherungs-
dauer seine Funktionsfähigkeit und wird dadurch eine 
Reparaturerforderlich,sohatdieversichertePersonim
RahmenderanwendbarenAllgemeinenVersicherungs-
bedingungen(AVB)AnspruchaufÜbernahmeder
Reparatur kosten. 
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